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Steuerliche Behandlung von Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung – 
Stellungnahme zur Verfügung der OFD Frankfurt vom 13.06.2008 (S 2223 A – 155-St216)

1.  Spenden in den Vermögens-
stock einer Stiftung nach 
dem „Gesetz zur weiteren 
Stärkung des bürgerlichen 
Engagement“ 

Mit dem „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerlichen Engage-
ments“1 vom 10.10.2007 sollte vor 
allem der Spendenabzug vereinheit-
licht und verbessert werden. Ziel 
war insbesondere eine Förderung 
der Stiftungen durch eine Auswei-
tung des Abzugs von Spenden in 
den Vermögensstock von Stiftun-
gen. Aus diesem Grund hat der Ge-
setzgeber die erweiterte Abzugsfä-
higkeit der Vermögensstockspenden 
über die Zuwendung anlässlich der 
Neugründung hinaus auf Zustiftun-
gen - des Stifters oder durch Dritte - 
in den Vermögensstock von bereits 
bestehenden Stiftungen erweitert 
und den Höchstbetrag angehoben. 
In § 10b Abs. 1a EStG n.F. heißt es:  
 
„Spenden in den Vermögensstock 
einer Stiftung des öffentlichen 
Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes steuerbefreiten Stiftung des pri-
vaten Rechts können auf Antrag des 
Steuerpflichtigen im Veranlagungs-
zeitraum der Zuwendung und in den 
folgenden neun Veranlagungszeit-
räumen bis zu einem Gesamtbetrag 
von 1 Million Euro zusätzlich zu 
den Höchstbeträgen nach Absatz 1 
Satz 1 abgezogen werden.“ 
 
Korrespondierend hat der Gesetzge-
ber ab dem Erhebungszeitraum 
2007 diese erhöhte Abzugsfähigkeit 
auch für die Ermittlung der Gewer-
besteuer für gewerbliche Personen-
unternehmen gesetzlich verankert. 
So heißt es in § 9 Nr. 5 Satz 3 
GewStG n.F.: 
 
„Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften können auf Antrag  
                                                           
1  Bundesgesetzblatt 2007 Teil II Nr. 

20, S. 2332. 

n e b e n2 der Kürzung nach Satz 13 
eine Kürzung um die im Erhebungs-
zeitraum in den  Vermögensstock 
einer Stiftung des öffentlichen 
Rechts oder einer nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes steuerbefreiten Stiftung des pri-
vaten Rechts geleisteten Spenden in 
diesem und in den folgenden neun 
Erhebungszeiträumen bis zu einem 
Betrag von 1 Million Euro vorneh-
men.“ 

2. Die Verfügung der OFD 
Frankfurt vom 13.06.2008 

Nicht ganz eindeutig ist durch die 
Änderungen im Rahmen des „Ge-
setzes zur weiteren Stärkung des 
bürgerlichen Engagements“ das 
Verhältnis der Vorschrift über den 
„normalen“ Spendenabzug in § 10b 
Abs. 1 EStG n.F. zur Vorschrift 
über den erweiterten Spendenabzug 
für Vermögensstockspenden in 
§ 10b Abs. 1a EStG  n.F. geregelt.4 
Aus diesem Grund äußert sich die 
OFD Frankfurt in der Verfügung 
vom 13.06.2008 zu der Anwendung 
der Vorschriften wie folgt:  
 
„Ein Wechsel zwischen § 10b Abs. 1 
und Abs. 1a EStG ist nicht zulässig. 
Stellt der Steuerpflichtige den Ant-
rag auf Berücksichtigung von Spen-
den nach § 10b Abs. 1a EStG, so hat 
er dadurch sein Wahlrecht ausge-
übt. Übersteigen die Spenden in den 
Vermögensstock einer Stiftung in-
nerhalb des zuwendungsbezogenen 
10-Jahres-Zeitraums den Höchst-
betrag von 1.000.000 € kann der 
1.000.000 € übersteigende Teil 
nicht als Sonderausgaben nach 
§ 10b Abs. 1 EStG berücksichtigt 
werden.“ 
                                                           
2  Hervorhebung durch den Verfasser.  
3  In § 9 Nr. 5 Satz 1 GewStG findet 

sich die korrespondierende Vor-
schrift zu § 10b Abs. 1 EStG.  

4  So auch Augsten/Höreth: in hrsg.: 
Ernst & Young/BDI: Die Unter-
nehmensteuerreform 2008, Bonn 
2007, S. 378. 

Nach Auffassung der OFD Frank-
furt hat der Steuerpflichtige ein 
Wahlrecht, die Spende in den Ver-
mögensstock einer Stiftung als 
„normale“ Spende zu behandeln und 
damit in den Grenzen des § 10b 
Abs. 1 EStG n.F. als Sonderausga-
ben abzuziehen. Für den Teil der 
Vermögensstockspende, der die 
Grenze in Höhe von 20 Prozent des 
Gesamtbetrages der Einkünfte bzw. 
4 Promille der Summe der gesamten 
Umsätze und der im Kalenderjahr 
aufgewendeten Löhne und Gehälter 
übersteigt, besteht nach § 10b Abs. 
1 Satz 3 EStG n.F. ein unbeschränk-
ter Spendenvortrag.  
 
Alternativ kann der Steuerpflichtige 
nach Auffassung der OFD Frankfurt 
die Vermögensstockspende auf Ant-
rag (nur) vollständig im Rahmen 
des § 10b Abs. 1 a EStG n.F. über 
10 Jahre als Sonderausgabe abzie-
hen. Der Betrag der Spende, der die 
Grenze des § 10b Abs. 1 a Satz 1 
EStG n.F. in Höhe von 1 Million 
EURO übersteigt, geht unter. Ein 
Abzug nach § 10b Abs. 1 EStG n.F. 
ist nach Auffassung der OFD Frank-
furt insoweit nicht möglich.  
 
Damit schließt die OFD Frankfurt 
bei Anwendung des erweiterten Ab-
zuges nach § 10b Abs. 1 a EStG 
n.F. die Anwendung des „normalen“ 
Spendenabzuges nach § 10b Abs. 1 
EStG n.F. aus.  
 
Des Weiteren schließt die OFD 
Frankfurt die Anwendung des er-
weiterten Spendenabzuges für Stif-
tungen aus, deren Grundstockver-
mögen bereits während der Dauer 
ihres Bestehens für die gemeinnüt-
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zigen5 Zwecke ausgegeben werden 
kann – sog. Verbrauchsstiftungen6.  
 
Hierzu führt die OFD Frankfurt aus:  
 
„Zuwendungen in Verbrauchsstif-
tungen sind nicht nach § 10b Abs. 
1a EStG begünstigt.“   

3. Stellungnahme 

3.1 Zum Verhältnis von § 10b 
Abs. 1a EStG zu § 10b Abs. 1 
EStG 

Die bisherige Regelung des § 10b 
Abs. 1a EStG a.F. enthielt eine 
klarstellende Aussage zu dem Ver-
hältnis zwischen dem erweiterten 
Spendenabzug für Zuwendungen in 
den Vermögensstock einer Stiftung 
nach § 10b Abs. 1a EStG a.F. und 
dem „normalen“ Spendenabzug 
nach § 10b Abs. 1 EStG a.F. Hierzu 
hieß es in § 10b Abs. 1a Satz 1 
EStG a.F.:  
 
„ Zuwendungen im Sinne des Absat-
zes 1 in den Vermögensstock einer 
Stiftung […] können […] neben den 
als Sonderausgaben im Sinne des 
Absatzes 1 zu berücksichtigenden 
Zuwendungen und über den nach 
Absatz 1 zulässigen Umfang hinaus 
abgezogen werden.“ 
 
Damit hatte der Gesetzgeber festge-
legt, dass für die Teilbeträge der 
Vermögensstockspende, die den zu-
lässigen Abzugsbetrag nach § 10b 
Abs. 1a EStG a.F. überstiegen, in 
den zulässigen Grenzen ein Abzug 
nach § 10b Abs. 1 EStG a.F. zu er-
folgen hat.  
 
Mit dem „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerlichen Engage-
ments“ hat der Gesetzgeber die 
Klarstellung zum Verhältnis der 
                                                           
5  Der Begriff „gemeinnützig“ stellt 

lediglich einen Teil der steuerbe-
günstigten Zwecke dar. Er soll im 
Folgenden allgemein für alle steuer-
begünstigten Zwecke des § 51 AO 
stehen.  

6  Zum Begriff der Verbrauchsstiftun-
gen siehe u.a. Feick/Timmer, Stif-
tung&Sponsoring 5/2006, S.18ff.  

beiden Vorschriften aus dem Ein-
kommensteuergesetz entfernt. Al-
lerdings geht weder aus der Regie-
rungsbegründung zu dem Gesetzes-
entwurf7 noch aus dem Wortlaut des 
Gesetzes selbst eine gewollte Ände-
rung in Bezug auf das Verhältnis 
der Vorschriften zueinander hervor.8 
Ein Hinweis auf die Beibehaltung 
der Anwendung beider Vorschriften 
nebeneinander gibt auch die Formu-
lierung in § 10b Abs. 1a EStG n.F. 
Wie oben bereits ausgeführt heißt es 
dort: „Spenden in den Vermögens-
stock einer Stiftung […] können 
[…] zusätzlich9 zu den Höchstbeträ-
gen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen 
werden.“ „Zusätzlich“ als synonym 
für „daneben“ und „überdies“ be-
deutet, beide Vorschriften finden 
nebeneinander Anwendung.10  
 
Darüber hinaus gibt es auch keinen 
Grund anzunehmen, dass der Ge-
setzgeber die Abzugsfähigkeit der 
Vermögensstockspenden im Rah-
men der Einkommensteuer anders 
regeln wollte als bei der Ermittlung 
des Gewerbesteuermessbetrages als 
Grundlage für die Erhebung der 
Gewerbesteuer. Dort wurde, wie 
oben ausgeführt, das Nebeneinander 
beider Spendenabzugsvorschriften 
im Gesetz eindeutig aufgenommen. 
Somit ist nach Auffassung des Ver-
fassers davon auszugehen, dass es 
sich in § 10b Abs. 1a EStG n.F. le-
diglich um eine andere, aber das 
Nebeneinander beider Vorschriften 
anordnende, Wortwahl handelt.  
 
Die Einschränkung der OFD Frank-
furt durch ein sich gegenseitig aus-
schließendes Wahlrecht  auf Antrag 
§ 10b Abs. 1a EStG n.F. statt § 10b 
Abs. 1 EStG n.F. anzuwenden, ist 
damit weder aus dem Gesetz noch 
aus der Begründung zum Gesetzes-
entwurf zu entnehmen. Auch ver-
fügt die OFD Frankfurt mit ihrer 
Einschränkung eine Anwendung zu 
                                                           
7  BT-Drucks. 16/5200 vom 03.05. 

2007, S. 16f. 
8  So auch Tiedke/Möllemann, DStR 

12/2007, S. 512. 
9  Hervorhebung durch den Verfasser.  
10  So auch Hüttemann, DB 40/2008, S. 

2165.  

Lasten des Steuerpflichtigen, wenn 
beispielsweise der Höchstbetrag 
nach § 10b Abs. 1a EStG n.F. über-
schritten ist und damit der Spenden-
abzug endgültig unterginge oder 
aber § 10b Abs. 1 EStG n.F. gar ei-
nen höheren Spendenabzug zuließe. 
Eine so einschränkende Auslegung 
widerspräche dem Zweck der Ge-
setzesänderung, die Kapitalausstat-
tung von Stiftungen zu fördern.11  
 
Die in der Verfügung getroffenen 
Aussagen zum Verhältnis zwischen 
§ 10b Abs. 1 EStG n.F. und § 10b 
Abs. 1a EStG n.F. sind spender-
feindlich und mit dem Gesetz nicht 
vereinbar. Daher sollte die Finanz-
verwaltung ihren Standpunkt noch 
einmal überprüfen.  

3.2. Zum Verbot der Anwendung 
auf Verbrauchsstiftungen 

Ob der erhöhte Spendenabzug in 
den Vermögensstock von Stiftungen 
auch bei der Zuwendung an Ver-
brauchsstiftungen Anwendung fin-
det, war für die Regelung in § 10b 
Abs. 1a EStG a.F. umstritten.12 Der 
Gesetzgeber hat im Rahmen der 
Änderung dieser Vorschrift durch 
das  „Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerlichen Engagements“ 
keinen abschließenden Hinweis auf 
die Anwendbarkeit auf Spenden an 
Verbrauchsstiftungen eingefügt. 
 
Gegen die Anwendung des erhöhten 
Spendenabzuges für Verbrauchsstif-
tungen lassen sich durchaus gewich-
tige Gründe anführen. So will der 
Gesetzgeber nur Zuwendungen in 
den „Vermögensstock“ einer Stif-
tung fördern. Eine gesetzliche Defi-
nition für diesen Begriff findet sich 
nicht. Unter dem Vermögensstock 
kann das Vermögen verstanden 
werden, das der Stiftung mit der 
Auflage übertragen wird, dieses 
dauerhaft ertragbringend anzulegen 
und mit Hilfe der erzielten Erträge 
                                                           
11  So auch Hofmeister: in Blümich 

EStG-Kommentar, hrsg: Heuer-
mann, zu § 10b EStG, Tz. 88. 

12  Zustimmend z.B. Wallenhorst, 
DStR 24/2002, S. 984; ablehnend 
z.B. Lex. DStR 46/2000, S.1942. 
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dauerhaft den Satzungszweck zu 
verwirklichen.13 Ob diese „dauer-
hafte“ Widmung jedoch tatsächlich 
bei Stiftungen, deren Grundstock-
vermögen bereits während der 
Dauer ihres Bestehens für die ge-
meinnützigen Zwecke verbraucht 
werden kann, vorliegt, ist fraglich. 
Bei diesen Stiftungen verfehlt die 
Anwendung des erhöhten Sonder-
ausgabenabzugs unter Umständen 
den Zweck der Stärkung des dauer-
haften Stiftungskapitals.14  
 
Andererseits anerkennt die über-
wiegende Mehrheit die Verbrauchs-
stiftung als besondere Ausprägungs-
form der sog. Einheitsstiftung15 und 
sie ist, zumindest in einigen Bun-
desländern, eine anerkannte Form 
der Stiftung.16 Sie verfügt über ei-
nen Vermögensstock – der zwar 
verbraucht wird. Ebenso steht die 
für die Verbrauchsstiftung typische 
befristete Lebensdauer den Vor-
schriften zur Gemeinnützigkeit 
nicht entgegen.17  Sofern nun davon 
ausgegangen wird, dass sich die er-
höhte Abzugsfähigkeit der Spende 
in den Vermögensstock nach § 10b 
Abs. 1a EStG n.F. dem Wortlaut 
nach an alle Stiftungen im Rechts-
                                                           
13  Vgl. Buchna: Gemneinnützigkeit im 

Steuerrecht, 9. Auflage, Bremen 
2008, S. 414. 

14  Vgl. Hüttemann, DB 38/2007, S. 
2057.   

15  Vgl. Pauli, ZSt 3/2008, S. 100. Dar-
über hinaus hatte die Bundesregie-
rung das Recht auf die Errichtung 
einer Verbrauchsstiftung zumindest 
in ihrer Begründung zum „Entwurf 
eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Stiftungsrechts“ vom 
11.04.2002 ausdrücklich bestätigt, 
vgl. BT-Drs. 14/8765, S. 8. In dem 
verabschiedeten Gesetzestext wurde 
allerdings die Voraussetzung der 
„dauernden“ Erfüllung des Stif-
tungszwecks ergänzt. Jedoch bedeu-
tet dies laut Gesetzesbegründung 
auch nicht zwingend eine ewige 
Dauer, sondern lediglich nachhaltig, 
also auf längere Zeit andauernd, vgl. 
BT-Drs. 14/8894, S. 10. 

16  Vgl. Feick/Timmer, aaO, S.18. 
17  Vgl. Wallenhorst, DStR 24/2002, S. 

987. 

sinn wendet, ist diese auch auf 
Vermögensstockspenden an Ver-
brauchsstiftungen anzuwenden.18  
 
Die OFD Frankfurt vertritt in ihrer 
Verfügung vom 13.06.2008 die 
Auffassung, § 10b Abs. 1a EStG 
n.F. finde generell auf Verbrauchs-
stiftungen keine Anwendung. Abge-
sehen davon, dass eine gesetzliche 
Klarstellung wünschenswert gewe-
sen wäre, steht der Verfasser einer 
gänzlich undifferenzierten Ableh-
nung und damit einer stifterfeindli-
chen Anwendung durch die Finanz-
verwaltung kritisch gegenüber. Ak-
zeptabel scheint beispielsweise als 
Voraussetzung für eine Anwendung 
des § 10b Abs. 1a EStG n.F. festzu-
schreiben, dass sich das Stiftungs-
kapital innerhalb eines Zeitraumes 
von mindestens 10 Jahren nicht ver-
brauchen darf, was wiederum zu ei-
ner Deckungsgleichheit von Zivil- 
und Steuerrecht führen würde.19 
Damit wäre auch eine gewisse 
„Dauerhaftigkeit“ der Zustiftung in 
das Grundstockvermögen erreicht 
und die oben dargestellte Kritik ent-
kräftet.  
 
Sofern die Finanzverwaltung bei 
dieser Haltung bleibt, steht den 
Spendern in das Grundstockvermö-
gen einer gemeinnützigen Ver-
brauchsstiftung anlässlich der 
Gründung oder als Zustiftung ledig-
lich der Abzug in den meist engeren 
Grenzen des § 10b Abs. 1 EStG n.F. 
zur Verfügung. Dabei wird der un-
beschränkte Spendenvortrag nach 
§ 10b Abs. 1 Satz 3 EStG n.F. in der 
Regel eher ein schwacher Trost 
bleiben.  

3.3  Zusammenfassung 

Mit dem „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerlichen Engage-
ments“ hat der Gesetzgeber mit 
Wirkung zum 01.01.2007 den 
Spendenabzug insbesondere in den 
Vermögensstock von Stiftungen er-
weitert. Der Gesetzgeber gewährt 
die erweiterte Abzugsmöglichkeit 
                                                           
18  Vgl. Wallenhorst, aaO, S. 988, 

ebenso Pauli, aaO, S. 102. 
19  Vgl. Pauli, aaO, S. 102. 

zusätzlich (§ 10b Abs. 1a EStG n.F.) 
bzw. neben (§ 9 Nr. 5 Satz 3 
GewStG n.F.) den allgemeinen 
Spendenabzugsmöglichkeiten. Die 
von der OFD Frankfurt vorliegende 
Auslegung eines den allgemeinen 
Spendenabzug ausschließenden 
Antrages auf erweiterten Abzug der 
Vermögensstockspenden hält der 
Verfasser für unzutreffend.  
 
Ebenso legt die OFD Frankfurt mit 
dem Ausschluss der Anwendung 
des § 10b Abs. 1a EStG n.F. auf 
Spenden an Verbrauchsstiftungen 
die Vorschrift stifterfeindlich aus. 
Da die Anwendung auf diese be-
sondere Form der Stiftungen bereits 
seit Einführung des Gesetzes um-
stritten ist, wäre eine Klarstellung 
durch den Gesetzgeber wünschens-
wert gewesen. Da nach dem Wort-
laut des Gesetzes und der Gesetzes-
begründung diese Stiftungsform von 
der Begünstigung grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen scheint, wird  
der verfügte Ausschluss durch die 
OFD Frankfurt umstritten bleiben. 
Ob dieser Ausschluss tatsächlich im 
fiskalischen Interesse des Staates 
liegt, der gerade die Bereitstellung 
von Kapitalvermögen für gemein-
nützige Zwecke fördern möchte, 
bleibt ohnedies fraglich.  

Alexandra Pauls∗ 
                                                           
∗  Die Verfasserin ist wissenschaftli-

che Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Allgemeine Betriebswirtschaftsleh-
re, insbesondere betriebswirtschaft-
liche Steuerlehre und Wirtschafts-
prüfung an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. 
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Bundespräsident Horst Köhler würdigt  
Bürgerstiftungen in ganz Deutschland

Foto: Hanjo Volster 
 
Am Vormittag des 14. Oktober 2008 
würdigte Bundespräsident Horst 
Köhler bei der Festveranstaltung des 
10. Geburtstages der Bürgerstiftung 
Wismar die deutsche Bürgerstif-
tungsbewegung. Der Bundespräsi-
dent lobte das Engagement der vie-
len Stifterinnen und Stifter und die 
Strahlkraft der Bürgerstiftungen. 
"Bürgerstiftungen vereinen Men-
schen, die gestalten wollen, Verant-
wortung übernehmen und sich ein-
setzen für ihr Lebensumfeld. Enga-
gement stiftet Lebensqualität und ist 
Lebensqualität. Es ist eine Investiti-
on für ein gesellschaftliches Mitei-
nander, wie es sich die meisten von 
uns wünschen und zu dem alle bei-
tragen können", betonte der Bun-
despräsident. Über 500 Gäste nah-
men an der Festveranstaltung teil, 
davon rund 100 Teilnehmer von 
Bürgerstiftungen aus ganz Deutsch-
land. Der Bundespräsident zeigte 
sich beeindruckt vom Engagement 
der mehr als 13.000 Stifterinnen und 
Stifter, die sich in die „Institutionen 
wachen Bürgersinns“ einbringen. 
 
Die neuesten Umfrageergebnisse der 
Initiative Bürgerstiftungen zur Ent-
wicklung des Bürgerstiftungswesens 
belegen diese Aussagen eindrück-
lich. Die Bürgerstiftungsidee expan-
diert kontinuierlich. Allein im letz-
ten Jahr gab es 30 Neugründungen. 
Der Sektor "Bürgerstiftungen" ist 
damit der im Stiftungswesen am 
Schnellsten wachsende. 166 Bürger-
stiftungen tragen aktuell das Güte-
siegel, das der Bundesverband 

Deutscher Stiftungen seit 2002 an 
diejenigen Bürgerstiftungen, die den 
„10 Merkmalen einer Bürgerstif-
tung“ entsprechen, verleiht. Knapp 
100 Mio. Euro beträgt das Kapital, 
das von den Bürgerstiftern inzwi-
schen zusammengetragen worden 
ist. 
 
Der Einsatz der Stifterinnen und 
Stifter zeigt sich jedoch nicht nur im 
Anstieg des Gesamtkapitals – auch 
260.000 Stunden ehrenamtlicher 
Arbeit werden jährlich in die Stif-
tungen investiert. „Das gemeinsame 
Engagement verbindet den einzel-
nen mit seinem Gemeinwesen und 
stärkt den sozialen Zusammenhalt“, 
erklärt Dr. Wilhelm Krull, Vorsit-
zender des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen und fügt hinzu, 
dass die Bürgerstiftung „ein wichti-
ges Element der Entwicklung der 
Bürgergesellschaft“ darstellt.  
 
Bürgerstiftungen werden zu immer 
wichtigeren Unterstützern zukunfts-
orientierter, nachhaltiger Projekte in 
ihrer Region. Allein im letzten Jahr 
konnten sie 7,5 Millionen Euro Er-
träge abschöpfen. Den Schwerpunkt 
ihrer Fördertätigkeit bilden dabei die 
Bereiche Jugend, Bildung und 
Erziehung sowie soziale Zwecke. 
Die Bürger.Stiftung.Halle möchte 
z.B. im Rahmen des Projekts „Halle 
hat Talent“ Kinder ihre Begabungen 
unter kundiger Leitung entfalten las-
sen. In Berlin wurde das Projekt 
„Heimathafen“ ins Leben gerufen, 
in dem Jugendliche ihre eigenen 
Ideen im Interesse ihres städtischen 
Umfelds und ihrer Mitmenschen 
einbringen und mit Hilfe professio-
neller Beratung und Ehrenamtlicher 
verwirklichen können. Den Traum 
eines jeden Kindes, einmal ein Star 
in der Manege zu sein, verwirklicht 
die Bürgerstiftung Hannover im 
Rahmen des Kinderzirkus Sahlino. 
 
Die Initiative Bürgerstiftungen ist 
das einzige unabhängige Kompe-

tenzzentrum für alle Fragen zum 
Thema Bürgerstiftungen. Als Pro-
jekt des Bundesverbands Deutscher 
Stiftungen wird sie gefördert von 
der Robert Bosch Stiftung, der 
Breuninger Stiftung, der Körber-
Stiftung der Charles Stewart Mott 
Foundation sowie vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Die Beratung ist 
dank der Unterstützung durch die 
Projektförderer für Bürgerstiftungen 
und Gründungsinitiativen völlig 
kostenfrei. In der im Oktober er-
schienenen Publikation „Menschen 
und Mitbürger im Mittelpunkt: Bür-
gerstiftungen stellen sich vor 
2008/2009“ können die Ergebnisse 
der jährlichen Märzumfrage und die 
innovativen Projektideen der Bür-
gerstiftungen nachgelesen werden. 
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit in den 
kommenden drei Jahren wird auf 
den ostdeutschen Bundesländern 
liegen. Finanziert durch das Bundes-
familienministerium und in Koope-
ration mit der Bürgerstiftung Dres-
den, hat die IBS das Projekt „Bür-
ger- und Gemeinschaftsstiftungen 
Ost“ ins Leben gerufen. In Informa-
tionsveranstaltungen, einer kleinen 
Ausstellung und Beratungen vor Ort 
soll dazu angeregt werden, beste-
hendes bürgerschaftliches Engage-
ment im Rahmen einer Stiftung zu 
bündeln (weitere Informationen un-
ter: www.gemeinschaftsstiftungen-
ost.de).  

Dr. Burkhard Küstermann, LL.M.∗,  
 
                                                           
∗  Der Verfasser ist Leiter der Initiative 

Bürgerstiftungen des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen e.V., Mauerstraße 
93, 10117 Berlin, Telefon +49 (30) 89 
79 47-92 | Fax -91, mailto: Buergerstif-
tungen@Stiftungen.org, Internet: www. 
die-deutschen-buergerstiftungen.de.  
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Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf den Sonderausgabenabzug für Spenden  
an gemeinnützige Stiftungen 

Aufgerufen durch das Bundesverfas-
sungsgericht, das in seinem Urteil 
vom 27. Juni 1991 (BStBl. 1991 II S. 
654) neben der Gleichheit der nor-
mativen Steuerpflicht auch die 
Gleichheit bei deren Durchsetzung in 
der Steuererhebung fordert, hat der 
Gesetzgeber im Rahmen der Unter-
nehmensteuerreform 2008 mit Wir-
kung ab dem Veranlagungszeitraum 
2009 die Abgeltungsteuer eingeführt.  
Die Abgeltungsteuer erstreckt sich 
auf im Privatvermögen gehaltene Fi-
nanzinstrumente. Auf die der Abge-
ltungsteuer unterliegenden Kapital-
einkünfte findet an der Quelle ein 
Abzug in Höhe eines linearen 
25%igen Einkommensteuersatzes 
(zuzüglich 5,5% Solidaritätszu-
schlag) Anwendung. Anders als bei 
dem bis 2008 geltenden Kapitaler-
tragsteuereinbehalt hat dieser Abzug 
grundsätzlich „abgeltende“ Wirkung. 
Dadurch finden diese Kapitalerträge 
in der Regel1 keinen Eingang in die 
persönliche Veranlagung des Anle-
gers. Folge ist, dass  

a)  die der Abgeltungsteuer unterlie-
genden Kapitaleinkünfte nicht 
durch weitere Abzugspositionen 
wie Werbungskosten oder Sonde-
rausgaben gemindert werden 
können und 

 

                                                           
1   Lediglich auf Antrag ist eine sog. 

„Günstigerprüfung“ möglich: Wenn 
eine Veranlagung zu einem niedrige-
ren Steuersatz als 25% führt, kann der 
Steuerpflichtige auch die Kapitalein-
künfte in das Veranlagungsverfahren 
einbeziehen und damit mit dem nied-
rigeren Satz versteuern (§ 32d Abs. 
6 EStG). Dies wird aber nur für sehr 
niedrige Einkommen, bei denen ein 
Teil aus Kapitalvermögen besteht, zu-
treffen. Davon zu unterscheiden ist die 
„Veranlagungsoption“ gem. § 32d 
Absatz 4 EStG. Bei dieser kann der 
Steuerpflichtige trotz eines über dem 
Abgeltungsteuersatz liegenden persön-
lichen Einkommensteuersatz zur Ver-
anlagung optieren, um beispielsweise 
einen nicht vollständig genutzten Spa-
rer-Freibetrag zu berücksichtigen. 

b)  die der Abgeltungsteuer unterlie-
genden Einnahmen auch nicht im 
Gesamtbetrag der Einkünfte 
enthalten sind, der als Berech-
nungsbasis u.a. für den Spenden-
abzug gilt.  

Die Begrenzung des Abzuges von 
Spenden an gemeinnützige Stiftun-
gen als Sonderausgabe im Rahmen 
der Veranlagung privater Spender 
wurde mit Wirkung zum 01.01.2007 
durch das „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerlichen Engagements“ 
auf 20% des Gesamtbetrages der 
Einkünfte erhöht (§ 10b Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 EStG). Eine Ausnahme von 
dieser Beschränkung gilt für Vermö-
gensstockspenden, für die gem. 
§ 10b Abs. 1a EStG grundsätzlich 
ein Abzug bis zu 1 Million EURO 
vorgesehen ist. Für den die 20%-
Grenze überschreitenden Spenden-
betrag gewährt § 10b Abs. 1 
Satz 3 EStG einen Spendenvortrag in 
künftige Veranlagungszeiträume.  
 
Für den Fall, dass ein Spender, der 
zugleich abgeltungsteuerpflichtige 
Einkünfte aus Kapitalvermögen be-
zieht, aufgrund seiner Spendenhöhe 
der 20%-Grenze unterliegt und damit 
die Spende nicht vollständig als 
Sonderausgabe im Veranlagungszeit-
raum geltend machen könnte, besteht 
auf Antrag gem. § 2 Abs. 5b 
Satz 1 EStG die Möglichkeit, die ab-
geltungsteuerpflichtigen Kapitalein-
künfte in die Berechnung des Ge-
samtbetrages der Einkünfte einzube-
ziehen und damit die Grenze der 
Abzugsfähigkeit anzuheben. Aller-
dings kommt der Abzug der Spende 
als Sonderausgabe auch dann nicht 
oder nicht vollständig zum Tragen, 
wenn: 
 
a)  ausschließlich abgeltungsteuerp-

flichtige Einkünfte erzielt wer-
den, da in diesem Fall ein noch 
zu versteuernder Gesamtbetrag 
der Einkünfte als Ausgangsgröße 

für den Spendenabzug nicht exis-
tiert2 oder 

b)  die abgeltungsteuerpflichtigen 
Einkünfte das 4-fache der den 
Spendenabzug zulassenden übri-
gen Einkünfte übersteigen, weil 
beispielsweise steuerliche Verlus-
te erzielt worden sind.  

Für diese Fälle kommt nur ein Vor-
trag des Spendenüberhanges in die 
folgenden Veranlagungszeiträume in 
Frage (§ 10b Abs. 1 Satz 3 EStG). 
Dieser Überhang kann in späteren 
Veranlagungszeiträumen innerhalb 
der zulässigen Grenzen – aber nicht 
zum Ausgleich mit Kapitaleinkünf-
ten – genutzt werden. 
 
Zusammenfassend kann für Spender 
an gemeinnützige Stiftungen festge-
halten werden, dass in Abhängigkeit 
von der Höhe des Anteils der Kapi-
taleinkünfte am Gesamtbetrag der 
Einkünfte, der Spendenabzug im 
Spendenjahr fallweise eingeschränkt 
oder gar ganz ausgeschlossen sein 
kann. Hier könnte einerseits die Ge-
staltungsberatung ansetzen, anderer-
seits müsste der Gesetzgeber sich 
fragen, ob dies tatsächlich so gewollt 
war, zumal er doch Stiftungen mit 
dem „Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerlichen Engagements“ 
durch Erhöhung der Abzugsbeträge 
fördern wollte.  

Prof. Dr. Kurt-Dieter Koschmieder/  
Dipl. Kauffr. Alexandra Pauls∗ 
                                                           
2   Abhilfe schafft auch die Option zur 

Veranlagung der Kapitaleinkünfte 
nach § 32d Absatz  4 EStG nicht. 
Vgl. Schienke-Ohletz/Selzer, DStR 
4/2008, S. 137. In diesen Fällen 
bleibt es bei der Besteuerung der Kapi-
taleinkünfte mit dem Abgeltungsteuer-
satz in Höhe von 25%. 

∗  Herr Prof. Dr. Kurt-Dieter Koschmie-
der ist Inhaber des Lehrstuhls für All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre 
insbesondere betriebswirtschaftli-
che Steuerlehre und Wirtschafts-
prüfung an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. Frau Alexandra 
Pauls ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin an diesem Lehrstuhl. 
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Informationen 
 
Bundespräsident würdigt Engage-
ment der Bürgerstiftungen 
Im Rahmen der Festveranstaltung des 
10. Geburtstages der Bürgerstiftung 
Wismar am 14. Oktober 2008 lobte 
der Bundespräsident Horst Köhler 
das Engagement der vielen Stifterin-
nen und Stifter und die Strahlkraft 
der Bürgerstiftungen. Ausführlicher 
Beitrag dazu in diesem Heft. 

Stiftungsreport 2008/2009 
Wie Vielfalt zusammenhängt -  
Projekte, Initiativen und Menschen 
Über 200 Seiten widmet sich der ak-
tuelle Stiftungsreport des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen dem 
Thema Integration. In den Beiträgen 
werden Zuwanderer und Einhei-
mische sowie Initiativen vorgestellt, 
die sich für ein besseres Zusammen-
leben einsetzen. Darüber hinaus wer-
den Zahlen, Daten und Fakten zur 
deutschen Stiftungslandschaft vor-
gestellt. Die Broschüre kann über 
www.stiftungen.org bestellt werden. 

Viertes Treffen des Parlamentari-
schen Beirates des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen 
Am 11. November 2008 diskutieren 
rund 20 Bundestagsabgeordnete mit 
Persönlichkeiten aus dem Stiftungs-
wesen über die Frage Was stiftet 
„Kultur“? Im Vordergrund stand da-
bei der Schlussbericht der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutsch-
land“. Vor knapp einem Jahr hatte 
die Kommission dem Bundestag 
Empfehlungen zur Stärkung des 
deutschen Stiftungswesens unterbrei-
tet. 

Arend Oetker für Aufbau einer na-
tionalen Bildungsstiftung 
Auf der Konferenz „Mehr Ehre für 
die Lehre“ am 11. November 2008 
hat sich der Stifterverbandspräsident 
Arend Oetker für den Aufbau einer 
Nationalen Bildungsstiftung ausge-
sprochen. „Eine nationale Bildungs-
stiftung hätte viele Vorteile. Mit 
staatlichem Kapital gestartet, würde 
sie bald weiteres privates Geld an-
ziehen. Ihre Arbeit wäre unabhängig 
von politischen Wechselfällen“, so 
Oetker.  

Preise 

Auszeichnung der Pressestelle des 
Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen mit dem Goldenen Apfel 
Die Pressestelle des Bundesverbands 
Deutscher Stiftungen wurde am 10. 
Oktober 2008 vom Bundesverband 
deutscher Pressesprecher für ihre 
Kommunikationsleistung mit dem 
Goldenen Apfel ausgezeichnet. Die 
Verleihung des Goldenen Apfels im 
Berliner Admiralspalast war der Hö-
hepunkt des Kommunikations-
kongresses 2008. 

KOMPASS 2008 verliehen 
Mit dem Kommunikationspreis 
KOMPASS 2008 wird der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen am 20. 
November 2008 Stiftungen mit rich-
tungsweisender Stiftungskommuni-
kation würdigen. Der unabhängigen 
Jury gehören namhafte Journalisten, 
Stiftungsexperten und Kommuni-
kationsfachleute an. 
Insgesamt haben sich 50 Stiftungen 
mit 74 Einreichungen beworben. Der 
deutschlandweit einzige Kommuni-
kationspreis für Stiftungen wird zum 
dritten Mal verliehen. 
Mehr Informationen unter: www.stif-
tungen.org. 

Preis der Werner und Inge Grüter-
Stiftung verliehen 
Am 29. Oktober 2008 wurde der mit 
€ 10.000,00 dotierte jährlich ausge-
schriebene Preis für Wissenschafts-
vermittlung an die Nachwuchswis-
senschaftler Dr. Christian Wild und 
Philipe Havlic verliehen. Dr. Wild 
wird geehrt für seinen umfassenden 
Einsatz bei der Vermittlung hochak-
tueller Forschungsergebnisse für die 
breite Öffentlichkeit, für Multiplika-
toren und für Entscheidungsträger. 
Philipe Havlic erhält den Preis für 
seinen überzeugenden und erfolgrei-
chen Einsatz zur Vermittlung paläon-
tologischen Wissens seit seiner frü-
hen Jugend.  
 
 
 
 

Termine 

Arbeitskreis Bürgerstiftungen 
Am 06.03. und 07.03.2009 findet das 
Treffen des Arbeitskreises Bürger-
stiftungen in Herten statt. 

Gesprächskreis Stiftungsprivatrecht 
Am 06.03. und 07.03.2009 findet der 
Gesprächskreis Stiftungsprivatrecht 
zum Thema „Kirchliche Stiftungen und 
Altstiftungen“ in Jena statt. 

Sonstiges 

60. Geburtstag des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen 
Die Redaktion der ZSt gratuliert dem 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
zum 60. Geburtstag. Am Samstag, 
dem 20. September 1948, vor genau 
60 Jahren tagten 29 Stiftungsvertreter 
auf der Festung Marienberg in 
Würzburg und gründeten die Ar-
beitsgemeinschaft bayerischer Wohl-
tätigkeits- und Kultusstiftungen, die 
Vorgängerinstitution des Bundesver-
bandes. Anlässlich seines Geburtsta-
ges hat der Verband eine Jubiläums-
broschüre veröffentlicht. In dem Heft 
finden sich Porträts von Wegberei-
tern und Wegbegleitern. Weitere In-
formationen: 
www.stiftungen.org 
 
Neuer Internetauftritt des Stifter-
verbandes der Deutschen Wissen-
schaft 
Die neuen Seiten zeigen sich nicht 
nur in optischer Veränderung, son-
dern der Verband präsentiert Infor-
mationen über eigene Initiativen, 
über Stiftungen, Veranstaltungen und 
innovationspolitische Kerndaten klar 
gegliedert und übersichtlich. Das 
Deutsche Stiftungszentrum erhält als 
Tochtergesellschaft des Stifterver-
bandes einen eigenen Auftritt unter  
der Adresse www.deutsches-stif-
tungszentrum.de. 

Schriftleitung  
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